




Sparerfreibetrag ab 2007 
 
Ab 2007 bleiben von Einkünften aus Kapitalvermögen jährlich steuerfrei: 
 
750 € bei Alleinstehenden (bisher 1 370 €) 
1 500 € bei Verheirateten und gemeinsam veranlagten (bisher 2 740 €) 
 
Der hinzukommende Werbungskosten-Pauschbetrag für Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 9a, Abs. 1, Nr. 2 
EStG) in Höhe von 51 € bei Alleinstehenden und 102 € bei Verheirateten bleibt unverändert, so dass 
insgesamt jährlich folgende Zinserträge steuerfrei sind: 
 
801 € bei Alleinstehenden (bisher 1 421 €)  
1 602 € bei Verheirateten und gemeinsam veranlagten (bisher 2 842 €) 
 
 
Quelle: Badenia 11/06 






